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Beschlussvorlage 
1/017/2020 

Aktenzeichen 

872.2 

Datum 

06.10.2020 

Abteilung/Sachgebiet 

Abteilung 1 

Sachbearbeiter 

Herr Kleißl 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Kreistag 22.10.2020 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Bildung der Beiräte der Zugspitz Region GmbH;  
hier: Berufung des vom Landkreis zu entsendenden 2. stellvertretenden 
Mitglieds für den Beirat Energie und Klimaschutz 

 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen beruft folgendes 2. stellvertretendes Mitglied 

in den Beirat für Energie und Klimaschutz der Zugspitz Region GmbH: 

 
 
Kreisrat Rolf Walther. 
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I. Grund (Anlass) der Behandlung 

In seiner Sitzung am 23.07.2020 hat der Kreistag die für die Zugspitz Region GmbH 

zu entsenden Mitglieder für die Beiräte berufen. Für den Beirat Energie und Klima-

schutz wurde dabei kein 2. stellvertretendes Mitglied bestellt. 

In der Sitzung des Beirats Energie und Klimaschutz am 05.10.2020 wurde das The-

ma der nicht benannten Besetzung der Stellvertreterposition von Kreisrat Keller an-

gesprochen.  

Der Beirat Energie und Klimaschutz hat dazu einstimmig beschlossen, dass er eine 

Besetzung der Stellvertreterposition durch ein Mitglied der Grünen Fraktion des 

Kreistags begrüßen würde. Ein Vorschlag ist durch die Fraktion an die Geschäftsstel-

le des Kreistags mitzuteilen. 

 
 

II. Sach- und Rechtslage 

In der Zugspitz Region GmbH sind folgende fünf Beiräte gebildet (§§ 8, 10 der 
GmbH-Satzung): 

 Beirat für Tourismus (9 Mitglieder) 

 Beirat für Gesundheit (12 Mitglieder) 

 Beirat für Landwirtschaft und Umwelt (8 Mitglieder) 

 Beirat für Energie und Klimaschutz (9 Mitglieder) 

 Beirat für Wirtschaft und Soziales (14 Mitglieder) 
 
Der Landkreis entsendet in jeden Beirat 3 Mitglieder:  
 

 den Landrat bzw. bei dessen Verhinderung seine gesetzliche Vertretung (§ 
8 Abs. 2, § 10 Abs. 1 Satz 3 der GmbH-Satzung) und  

 2 weitere Mitglieder bzw. deren Vertretungen, die durch Kreistagsbe-
schluss berufen werden (§ 8 Abs. 2, § 10 Abs. 1 Satz 3, § 7 Abs. 4 Satz 2 
GmbH-Satzung).  

 
Der Kreistag hat damit für jeden Beirat 2 weitere Mitglieder und deren Ver-
tretungen zu bestimmen. Dabei muss es sich um Mitglieder des Kreistags 
handeln, die nicht 1. oder 2. Bürgermeister in den Landkreis-Gemeinden oder 
Stellvertreter des Landrats sein dürfen.  
 
Bei mehreren Vorschlägen als vorhandener Besetzungsmöglichkeiten für die 
Beiräte ist einzeln abzustimmen: 
 

Beirat für Energie und Klimaschutz: 
 

Beschluss zur Berufung aus der Sitzung 23.07.2020: 
 

1. Mitglied: Dr. Thiel Stephan 
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Vertretung: Buchwieser Georg 
 

2. Mitglied: Keller Peter 
Vertretung: (nicht bestellt) 
 

 
Vorschlag zur Abstimmung: 
 

Vertretung 2. Mitglied:  
 

Name, Vorname Abstimmungsergebnis  
(nur gültige Stimmen) 

ja nein 

Daisenberger Petra 11 33 

Walther Rolf 26 18 

   

 
 
 
 
 

III. Zuständigkeit/Vorbehandlung in Ausschüssen 

Für die Bestellung ist der Kreistag zuständig (§ 8 Abs. 2 Satz 5, § 10 Abs. 1 Satz 4 

der GmbH-Satzung). 
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